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Die Kommission zur Vorberatung des Gesetzes betreffend die Änderung des Gesetzes 
über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) behandelte die Vorlage in zwei 
Sitzungen und dankt den Vertretern des Departements für Finanzen und Soziales für die 
umsichtige Begleitung der Verhandlungen und die speditive Protokollführung. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Die Kommission 
 
- hat mit 8 zu 7 Stimmen beschlossen, auf die Vorlage einzutreten 
 
- hat in der Detailberatung mit 8 zu 7 Stimmen beschlossen, am geltenden Recht fest-

zuhalten 
 
- schlägt dem Grossen Rat aufgrund des Ergebnisses vor, nicht auf die Vorlage 

einzutreten 
 
 
Allgemeines 
 
Am 05. Mai 2020 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat die Botschaft zum Gesetz 
über die Änderung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) 
unterbreitet, mit welcher die am 29. August 2018 erheblich erklärte Motion „Abschaffung 
Haltezeitrabatt bei der Grundstückgewinnsteuer“ umgesetzt werden sollte. 
Wie in der parlamentarischen Debatte zur Motion gefordert, legte der Regierungsrat eine 
Variante mit zwei verschiedenen Steuersätzen vor. Für überbaute Grundstücke war in 
der Botschaft ein Steuersatz von 15% vorgesehen, für nicht bebaute Grundstücke ein 
Steuersatz von 40%. Der Haltezeitrabatt sollte sowohl bei den überbauten als auch bei 
den nicht bebauten Grundstücken wegfallen. Mit den vom Regierungsrat gewählten 
Steuersätzen wurde auch dem Anliegen, dass die Abschaffung des Haltezeitrabattes bei 
der Grundstückgewinnsteuer aufkommensneutral gestaltet werden soll, Rechnung ge-
tragen. 
 
 
Eintreten 
 
Auf Wunsch des Präsidenten hat die Steuerverwaltung zusätzliche Simulationsberech-
nungen mit verschiedenen Steuersatzänderungen erstellt und diese der Kommission als 

Grundlage erläutert. Daraus wurde ersichtlich, dass ein Steuerprozent bei bebauten 
Grundstücken rund CHF 4.4 Mio. ausmacht und bei nicht bebauten Grundstücken rund 
CHF 100‘000. 
 
Eintreten auf die Vorlage war in der Kommission bestritten, da nicht alle Mitglieder vom 
Nutzen der Vorlage überzeugt waren. 
 
Die Kommission ist mit 8 zu 7 Stimmen auf die Vorlage eingetreten. 
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Detailberatung 
 
Die Kommission hat die Vorlage detailliert und intensiv diskutiert. Einige Mitglieder woll-
ten einen mehrheitsfähigen Kompromiss herbeiführen, andere wollten beim geltenden 
Recht bleiben. Ausserdem wurde ausführlich über die Rechtmässigkeit der Vorlage dis-
kutiert und ob unterschiedliche Steuersätze für bebaute Grundstücke und nicht bebaute 
Grundstücke verfassungskonform seien. 
 
In der 1. Lesungen wurde über folgende Anträge abgestimmt: 
 
- Mit 9 Ja zu 4 Nein bei 2 Enthaltungen wurde beschlossen, dass es unterschiedliche 

Steuersätze für bebaute und nicht bebaute Grundstücke geben soll 
 
- Mit 13 Ja und 2 Enthaltungen wurde bestimmt, dass für bebaute Grundstücke das 

bisherige System beibehalten wird 
 
- Mit 9 zu 6 Stimmen wurde beschlossen, dass auch für nicht bebaute Grundstücke das 

bisherige System beibehalten und nicht ein Steuersatz von 20% eingeführt wird 
 
Somit hat die Kommission in der 1. Lesung beschlossen, dass keine Änderungen im gel-
tenden Recht vorgenommen werden. 
 
In der 2. Lesung wurde der Antrag, die Grundstückgewinnsteuer für nicht bebaute 
Grundstücke auf 20% festzulegen, nochmals gestellt. Der Antrag wurde mit 7 Ja zu 8 
Nein stimmen abgelehnt.  
 
Somit hat die Kommission auch nach der 2. Lesung beschlossen, beim geltenden Recht 
zu bleiben. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
Die Kommission hat nach abgeschlossener Beratung der vorliegenden Fassung, welche 

dem geltenden Recht entspricht, mit 
 
9 Ja zu 5 Nein bei 1 Enthaltung zugestimmt. 
 
 
Weingarten, 18. September 2020 Der Kommissionspräsident 
 
  
 Vico Zahnd 
 
Beilage: 
Synopse 


